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9 EINLADUNG ZUR NÄCHSTEN SITZUNG 

DES KREISTAGES DES HOCHSAUER-
LANDKREISES AM 19.02.2020 

 
Gem. § 33 der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der zur Zeit geltenden Fassung 
gebe ich hiermit bekannt, dass die nächste Sit-
zung des Kreistages des Hochsauerlandkreises 
am Mittwoch, dem 19.02.2020, Beginn: 17:00 Uhr, 
im Sitzungssaal „Sauerland“ (Raum Nr. F1) des 
Kreishauses, Steinstraße 27, 59872 Meschede, 
stattfindet. 
 
Tagesordnung 
 
I  Öffentlicher Teil 
 
1. Einwohnerfragestunde gem. § 12 der 
 Geschäftsordnung für den Kreistag 
 
2. Annahme der Niederschrift über die Sitzung 
 des Kreistages am 20.12.2019 
 
3. Sitzordnung im Kreistag; 
 hier: Antrag der SBL/FW-Kreistagsfraktion 
  vom 04.02.2020 
 
4. Um-/Neubesetzung von Kreistags-
 ausschüssen; 
 hier: Wahlausschuss 
 
5. Umbau und Sanierung des kreiseigenen 
 Bauhofs Brilon 
 Bezug: Vorlage für die Sitzung des Kreis-
   tages am 14.12.2018 (Druck- 
   sache-Nr. 9/1101) 
 
6. Betrieb Rettungsdienst 
 hier: Gebührenkalkulation 2020 
 
7. Resolution zum Erhalt der St. Franziskus-
 Hospital Winterberg gGmbH 
 
8. Maßnahmen zum Klimaschutz im  
 Hochsauerlandkreis 
 Anträge der Kreistagsfraktionen BÜNDNIS 
 90/DIE GRÜNEN 20.12.2019 und SBL/FW 
 vom 17.12.2019 
 
9. Überprüfung bzw. Errichtung von Eisen-
 bahn-Verladestellen für den Holztransport 
 hier: Antrag der SPD-Kreistagsfraktion  
  vom 28.01.2020 
 
II  Nichtöffentlicher Teil 
 
10. Vergabe des Auftrags über Metallbau- 
 arbeiten, Fenster und Türen am Berufs- 
 kolleg Olsberg, Gebäude 1 
 
11. Flughafen Paderborn-Lippstadt 
 hier: mündlicher Bericht der Verwaltung 
 
12. Bestellung einer Fachprüferin 

Meschede, 11.02.2020 
 
gez. 
Dr. Schneider 
Landrat 
 

 

10 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

GEMÄß § 10 DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (BIM-
SCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORD-
NUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES 
BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (9. 
BIMSCHV) 

 ANTRAG DER BERGISCH-
WESTERWÄLDER-HARTSTEINWERKE, 
ZWEIGNIEDERLASSNG DER BA-SALT 
ACTIEN-GESELLSCHAFT AUF ERTEI-
LUNG EINER GENEHMIGUNG NACH § 
16 BIMSCHG FÜR DIE WESENTLICHE 
ÄNDERUNG DES STEINBRUCHS 
DURCH ERWEITERUNG DER ABRAUM-
HALDE, TIEFERLEGUNG DES STEIN-
BRUCHS UND ABTRAG EINER 
FELSRIPPE IM STADTGEBIET 
MESCHEDE 

 -ERTEILUNG DER GENEHMIGUNG- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Ge-
nehmigungsbehörde, der Bergisch-Westerwälder-
Hartsteinwerke, Zweigniederlassung der  Basalt-
Actien-Gesellschaft, v. d. Vorstand Herrn Peter 
Vos, Linzhausenstraße 20, 53545 Linz auf ihren 
Antrag vom 18.12.2014 die Genehmigungsverfah-
ren nach § 16 BImSchG für die wesentliche Ände-
rung des Steinbruchs durch Erweiterung der Ab-
raumhalde, Tieferlegung des Steinbruchs und 
Abtrag einer Felsrippe in der Gemarkung Gemar-
kung Berge (Meschede), Flur 35, Flurstücke 29, 
34, 35, und 93, Gemarkung Calle, Flur 21, Flur-
stücke 1, 2, 10, 11, 12, und 13, Flur 23, Flurstück 
35, Flur 24, Flurstück 22 am 31.01.2020 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 2.1.1 
des Anhanges 1 der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen (4. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer 
Genehmigung nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufge-
führten Umfang entsprechend den Antragsunter-
lagen, die verbindlicher Bestandteil der Genehmi-
gung sind, wie folgt erteilt:  
 
Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung der 
Abraumhalde um 15,5 ha und Tieferlegung um 20 
m auf 260 m ü.NN auf 6,4 ha und Abtrag der 
Felsrippe im Westen des bestehenden Stein-
bruchs zur Schaffung von Lagerfläche auf folgen-
den Flurstücken.  
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Gemarkung  Flur Flurstück 

Berge 35 29 

Berge 35 34 

Berge 35 35 

Berge 35 93 

Calle 21 1 

Calle 21 2 

Calle 21 10 

Calle 21 11 

Calle 21 12 

Calle 21 13 

Calle 23 35 

Calle 24 22 

 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG 
folgende Entscheidungen ein: 

 Abgrabungsgenehmigung nach den §§ 3, 4 
und 7 des Gesetzes zur Ordnung von Abgra-
bungen (AbgrG),  

 Naturschutzrechtliche Genehmigung nach § 15 
BNatSchG   

 Waldumwandlungsgenehmigung nach § 39 
Landesforstgesetz für das Land Nordrhein 
Westfalen (Landesforstgesetz-LFoG),  

 Baugenehmigung nach § 63 Abs. 1 und § 75 
Abs. 1 der Bauordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landesbauordnung – BauO 
NRW)  

 
Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbe-
stimmungen zur Sicherstellung des Immissions-
schutzes, zu den Belangen des Arbeitsschutzes, 
zum Gewässerschutz, zum Landschafts- und 
Artenschutz, zu Belangen des Landesbetriebes 
Wald- und Holz NRW. 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit 
gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. 
BImSchV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid und die dazugehöri-
gen Unterlagen, sowie die gem. § 6 UVPG a. F. 
erforderlichen Unterlagen über die Umweltauswir-
kungen des Vorhabens, liegen in der Zeit vom 
12.02.2020 bis zum 26.02.2020 bei den folgenden 
Stellen aus und können dort während der ange-
gebenen Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Stadtverwaltung Meschede (Technisches 

Rathaus) 
Zimmer 103, Sophienweg 3, 59872 Meschede 
Montag und Dienstag von 08:00 Uhr bis 12:00 
Uhr, 
Donnerstag von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr und 
Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 
0291/205-0 

 
2. Genehmigungsbehörde: 

Hochsauerlandkreis 

Untere Umweltschutzbehörde/Immissions-
schutz 
Zimmer 233, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon 
Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 
Uhr, sowie  
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14:00 
Uhr bis 15:30 und  
Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung unter 
02961/94-3155 

 
Des Weiteren kann der Genehmigungsbescheid 
auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(http://www.hochsauerlandkreis.de/buergerservice
/bauen_wohnen_kataster/bauen_wohnen/Bekannt
machungen_oeff.php) in der Zeit vom 12.02.2020 
bis zum 26.02.2020 eingesehen werden. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Be-
scheid Dritten gegenüber, die keine Einwendun-
gen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen den Bescheid können Sie vor dem Verwal-
tungsgericht Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jäger-
straße 1, binnen eines Monats, nachdem Ihnen 
der Bescheid bekannt gegeben wurde, schriftlich 
oder zur Niederschrift des/der Urkundenbeam-
ten/in der Geschäftsstelle Klage erheben. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines 
elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das 
elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur der 
verantwortenden Person versehen sein oder von 
der verantwortenden Person signiert und auf ei-
nem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten techni-
schen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach 
näherer Maßgabe der Verordnung über die tech-
nischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektro-
nische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3803).* 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben werden. 
 
Wird die Klage schriftlich oder zur Niederschrift 
erhoben, soll die angefochtene Verfügung in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
 
* Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf 
der Internetseite www.justiz.de. 
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Brilon, 11.02.2020 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 41.3.40141-2014-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kraft 
 

 

11 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZTES 
ÜBER DIE UM-
WELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 
(UVPG) 

 ANTRAG DER FIRMA BRAUEREI C. & 
A. VELTINS GMBH & CO. KG, V. D. VE-
LTINS VER-WALTUNGS-GMBH, V. D. 
GESCHÄFTSFÜHRER PETER PESCH-
MANN AUF ERTEILUNG EINER GE-
NEHMIGUNG GEM. § 16 BIMSCHG IM 
STADTGEBIET MESCHEDE 

 
Die Firma Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. 
KG, v.d. Veltins Verwaltungs-GmbH, v.d. Ge-
schäftsführer Herrn Peter Peschmann mit Sitz in 
59872 Meschede-Grevenstein, An der Streue hat 
beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger Ge-
nehmigungsbehörde, am 02.12.2019 die Erteilung 
einer Genehmigung für die Errichtung und den 
Betrieb der „Abfüllanlage 6“ beantragt. Gleichzei-
tig wird die Erhöhung der Jahresproduktionsmen-
ge von 3,0 auf 3,3 Mio. hl Bier/Biermischgetränke 
pro Jahr beantragt. Die Produktionsmenge an 
Bier/Biermischgetränken bleibt unverändert und 
beträgt max. 18.000 hl je Tag als Vierteljahres-
durchschnittswert.  
 
Der Antrag umfasst folgende bauliche Maß-
nahmen:  
Errichtung eines Abfüllgebäudes (G41A) und  
Errichtung eines Gebäudes für die Logistikan-
bindung (G56A) 
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 7.27.1 
des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-
gen - 4. BImSchV) genannten Anlagen.  
 
Von der öffentlichen Bekanntmachung des Vor-
haben und der Auslegung des Antrages und der 
Unterlagen war gem. § 16 Abs. 2 BImSchG abzu-
sehen, da der Träger des Vorhabens dies zum 
Gegenstand seinen Antrages gemacht hat und in 
den nach § 10 Abs. 3 Satz 2 BImSchG auszule-
genden Unterlagen keine Umstände dargelegt 
wurden, die erhebliche nachteilige Auswirkungen 
für die in § 1 BImSchG genannten Schutzgütern 
besorgen lassen. 
 

Das Vorhaben fällt unter Nr. 7.26.1 der Anlage 1 
UVPG. Gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 
Satz 1 UVPG ist für das Änderungsvorhaben eine 
allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchzuführen. Hierbei handelt es sich um 
eine überschlägige Prüfung unter Berücksichti-
gung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten 
Kriterien. Maßgeblich ist, ob das Vorhaben erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen haben 
kann.  
 
Die Bewertung im Rahmen einer vorgeschriebe-
nen überschlägigen Prüfung anhand der vorgeleg-
ten Unterlagen sowie eigener Recherchen und 
der für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften ergab, dass durch 
das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Umwelt entstehen können, 
diese Bewertung stützt sich auf die vorgelegten 
Antragsunterlagen. Eine Beeinträchtigung der 
Nutzungs- und Schutzkriterien ist auch unter Be-
rücksichtigung der Kumulierung mit anderen Vor-
haben in ihrem Einwirkungsbereich nicht zu er-
warten. Das beantragte Vorhaben bedarf daher 
keiner Umweltverträglichkeitsprüfung. 
  
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar 
(§ 5 Abs. 3 UVPG).  
  
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt 
nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Die Bekanntmachung erfolgt auch im Internet 
unter 
(http://www.hochsauerlandkreis.de/buergerservice
/bauen_wohnen_kataster/bauen_wohnen/Bekannt 
machungen_oeff.php) eingesehen werden sowie 
im zentralen UVP-Portal des Landes Nordrhein-
Westfalen unter https://uvp-verbund.de/startseite.  
 
Brilon, 11.02.2020 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
41.3.40448-2019-04 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kraft 
 

 

12 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 

10 DES VERWALTUNGSZUSTEL-
LUNGSGESETZES FÜR DAS LAND 
NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDES-
ZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 

 
Der nachstehend bezeichnete Bußgeldbescheid 
wird hiermit für den Hochsauerlandkreis, Fach-
dienst 48 - Verkehrsordnungswidrigkeiten, Eich-
holzstr. 11, 59821 Arnsberg, öffentlich zugestellt. 
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Bußgeldbescheid vom  20.01.2020 
Aktenzeichen H10/552198291-10 
 
Bußgeldverfahren gegen Komov, Georgi 
 Simeonov 
zuletzt wohnhaft:  06618 Wethau, 
 Hauptstr. 6 
 
Die Zustellung erfolgt gem. § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07.03.2006 i.V.m. § 4 der Verordnung 
über die öffentliche Bekanntmachung von kom-
munalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverord-
nung – BekanntmVO) vom 26. August 1999 i.V.m. 
§ 19 der Hauptsatzung des Hochsauerlandkreises 
vom 10. Dezember 2009 in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 
Der Bußgeldbescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle, im Raum 741, zu den Sprechzeiten:  
 
Mo.-Do.  08.30 - 12.00 Uhr 
Mo., Mi., Do.  14.00 - 15.30 Uhr 
Fr.   08.30 - 13.00 Uhr 
Di.   14.00 - 17.00 Uhr 
 
in Empfang genommen werden. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
setzt Fristen in Gang, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können. 
 
Arnsberg, 20.01.2020 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst 48 – Verkehrsordnungswidrigkeiten 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kropf 
 

 

13 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 

10 DES VERWALTUNGSZUSTEL-
LUNGSGESETZES FÜR DAS LAND 
NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDES-
ZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 

 
Herrn Mensur Mustafi, zuletzt wohnhaft in 34431 
Marsberg, Unterm Ohmberg 20, sind die Ord-
nungsverfügungen über die zwangsweise Außer-
betriebsetzung des Fahrzeuges HSK-IM707 we-
gen fehlenden Versicherungsschutzes durch den 
Landrat des Hochsauerlandkreises vom 
14.01.2020 und 22.01.2020 zuzustellen (Az.: 
47/36.HSK-IM707). 
 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes des Be-
troffenen und fehlender Möglichkeit der Zustellung 
an einen Zustellungsbevollmächtigten ist die Zu-
stellung nicht möglich. Es ist daher öffentliche 
Zustellung erforderlich. 
 
Die Bescheide liegen bei meinem Straßenver-
kehrsamt in 59872 Meschede, Steinstr. 27, Zim-
mer 191, zur Entgegennahme bereit. 
 
Die Bescheide gelten an dem Tage als zugestellt, 
an dem seit dem Tag des Aushängens und der 
Veröffentlichung im Amtsblatt des Hochsauer-
landkreises zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Gegen die zwei Bescheide des Landrates des 
Hochsauerlandkreises vom 14.01.2020 und 
22.01.2020 können vor dem Verwaltungsgericht 
Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, binnen 
eines Monats nach Zustellung schriftlich oder zur 
Niederschrift des/der Urkundenbeamten/ in der 
Geschäftsstelle Klage erhoben werden. Die Klage 
kann auch durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur der verantworten-
den Person versehen sein oder von der verant-
wortenden Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO 
eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbe-
dingungen bestimmen sich nach näherer Maßga-
be der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsver-
kehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 
(BGBl. I S. 3803). Weitere Informationen erhalten 
Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen. 
Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben werden. Wird die 
Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben, 
soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Sollte die Frist 
durch das Verschulden eines von Ihnen Bevoll-
mächtigten versäumt werden, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Meschede, 28.01.2020 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst 47 Straßenverkehrsamt 
- Zulassungsstelle - 
Az.: 47/36.HSK-IM707 
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Im Auftrag 
gez. 
Wahle 
 

 

14 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 

10 DES VERWALTUNGSZUSTEL-
LUNGSGESETZES FÜR DAS LAND 
NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDES-
ZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 

 
Herrn Giacomo Greco, zuletzt wohnhaft in 59755 
Arnsberg, Schillerstraße 25, sind die Ordnungs-
verfügungen über die zwangsweise Außerbetrieb-
setzung des Fahrzeuges HSK-TG614 wegen feh-
lenden Versicherungsschutzes durch den Landrat 
des Hochsauerlandkreises vom 24.01.2020 und 
28.01.2020 zuzustellen (Az.: 47/36.HSK-TG614). 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes des Be-
troffenen und fehlender Möglichkeit der Zustellung 
an einen Zustellungsbevollmächtigten ist die Zu-
stellung nicht möglich. Es ist daher öffentliche 
Zustellung erforderlich. 
 
Die Bescheide liegen bei meinem Straßenver-
kehrsamt in 59872 Meschede, Steinstr. 27, Zim-
mer 191, zur Entgegennahme bereit. 
 
Die Bescheide gelten an dem Tage als zugestellt, 
an dem seit dem Tag des Aushängens und der 
Veröffentlichung im Amtsblatt des Hochsauer-
landkreises zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Gegen die zwei Bescheide des Landrates des 
Hochsauerlandkreises vom 24.01.2020 und 
28.01.2020 können vor dem Verwaltungsgericht 
Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, binnen 
eines Monats nach Zustellung schriftlich oder zur 
Niederschrift des/der Urkundenbeamten/ in der 
Geschäftsstelle Klage erhoben werden. Die Klage 
kann auch durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur der verantworten-
den Person versehen sein oder von der verant-
wortenden Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO 
eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbe-
dingungen bestimmen sich nach näherer Maßga-
be der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsver-
kehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 
(BGBl. I S. 3803). Weitere Informationen erhalten 
Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen. 

Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben werden. Wird die 
Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben, 
soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Sollte die Frist 
durch das Verschulden eines von Ihnen Bevoll-
mächtigten versäumt werden, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Meschede, 28.01.2020 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst 47 Straßenverkehrsamt 
- Zulassungsstelle - 
Az.: 47/36.HSK-TG614 
 
Im Auftrag 
gez.  
Wahle 
 

 

15 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 

10 DES VERWALTUNGSZUSTEL-
LUNGSGESETZES FÜR DAS LAND 
NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDES-
ZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 

 
Herrn Andrei Mezei, zuletzt wohnhaft in 59969 
Hallenberg, Nuhnestraße 12, sind die Ordnungs-
verfügungen über die zwangsweise Außerbetrieb-
setzung des Fahrzeuges HSK-NC395 wegen 
fehlenden Versicherungsschutzes durch den 
Landrat des Hochsauerlandkreises vom 
07.11.2019 und 15.11.2019 zuzustellen (Az.: 
47/36.HSK-NC395). 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes des Be-
troffenen und fehlender Möglichkeit der Zustellung 
an einen Zustellungsbevollmächtigten ist die Zu-
stellung nicht möglich. Es ist daher öffentliche 
Zustellung erforderlich. 
 
Die Bescheide liegen bei meinem Straßenver-
kehrsamt in 59872 Meschede, Steinstr. 27, Zim-
mer 191, zur Entgegennahme bereit. 
 
Die Bescheide gelten an dem Tage als zugestellt, 
an dem seit dem Tag des Aushängens und der 
Veröffentlichung im Amtsblatt des Hochsauer-
landkreises zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Gegen die zwei Bescheide des Landrates des 
Hochsauerlandkreises vom 07.11.2019 und 
15.11.2019 können vor dem Verwaltungsgericht 
Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, binnen 
eines Monats nach Zustellung schriftlich oder zur 
Niederschrift des/der Urkundenbeamten/ in der 
Geschäftsstelle Klage erhoben werden. Die Klage 
kann auch durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
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Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur der verantworten-
den Person versehen sein oder von der verant-
wortenden Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO 
eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbe-
dingungen bestimmen sich nach näherer Maßga-
be der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsver-
kehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 
(BGBl. I S. 3803). Weitere Informationen erhalten 
Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen. 
Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben werden. Wird die 
Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben, 
soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Sollte die Frist 
durch das Verschulden eines von Ihnen Bevoll-
mächtigten versäumt werden, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Meschede, 03.02.2020 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst 47 Straßenverkehrsamt 
- Zulassungsstelle - 
Az.: 47/36.HSK-NC395 
 
Im Auftrag 
gez. 
Wahle 
 

 

16 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 

10 DES VERWALTUNGSZUSTEL-
LUNGSGESETZES FÜR DAS LAND 
NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDES-
ZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 
VOM 07.03.2006 (GV NRW 2006 S. 94) 
IN DER Z. ZT. GELTENDEN FASSUNG 

 
Frau Geanina Stan, zuletzt wohnhaft: 44147 
Dortmund, z.Zt. unbekannten Aufenthaltes, ist 
eine Verfügung über eine behördliche Namens-
änderung durch den Landrat des Hochsauerland-
kreises vom 05.02.2020 zuzustellen (Az.: 
32/33.30-10/20 Nr. 011/2019). 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der Adres-
satin und fehlender Möglichkeit der Zustellung an 
einen Zustellungsbevollmächtigten ist die Zustel-
lung nicht möglich. Es ist daher öffentliche Zustel-
lung erforderlich. 
 

Der Bescheid liegt bei meiner Namensände-
rungsbehörde in 59872 Meschede, Steinstr. 27, 
Zimmer 358, zur Entgegennahme bereit. 
 
Der Bescheid gilt an dem Tage als zugestellt, an 
dem seit dem Tag des Aushängens und der Ver-
öffentlichung im Amtsblatt des Hochsauerland-
kreises zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Gegen den Bescheid des Landrates des Hoch-
sauerlandkreises vom 05.02.2020 kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Zustellung Klage erho-
ben werden. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 
werden,  
 
Wird die Klage schriftlich oder zur Niederschrift 
erhoben, soll die angefochtene Verfügung in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
 
Für die Klageerhebung in elektronischer Form 
gelten die technischen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen der Verordnung über den elektroni-
schen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerich-
ten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-
Westfalen -ERVVO VG/ FG- vom 07.11.2012 
(GV.NRW.2012 S. 548) in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines von 
Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet 
werden 
 
Hinweis: 
 

Die Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr bei den Verwaltungsgerichten und Fi-
nanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen -
ERVVO VG/ FG- vom 07.11.2012 (GV.NRW.2012 
S. 548) finden Sie im Internet unter 
„www.egvp.de“. Danach erfolgt die Klageerhe-
bung in elektronischer Form durch Übermittlung 
einer elektronischen Datei, die mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur versehen sein 
muss.  
 
Das Elektronische Gerichts- und Verwaltungs-
postfach, in welches die Datei übermittelt werden 
muss, steht auf der Internetseite „www.egvp.de“ 
im Downloadbereich zum Herunterladen bereit.  
 
Bitte beachten Sie auch die weiteren rechtlichen 
und technischen Vorgaben der Verordnung, die 
für die Klageerhebung erfüllt sein müssen. 
 
Auf der Internetseite „www.egvp.de“ finden Sie 
darüber hinaus umfassende Informationen zur 
Klageeinreichung in elektronischer Form sowie 
die hierfür erforderliche Software zum Download. 
 
 



 

21 
 

Meschede, 05.02.2020 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst 32 Aufenthalts- und Staatsangehörig-
keitsrecht  
- Namensänderungsbehörde - 
Az.: 32/33.30-10/20 Nr. 011/2019 
 
Im Auftrag 
gez. 
Krischer-Osebold 
 

 

17 BEKANNTMACHUNG DER GESELL-

SCHAFT FÜR ABFALLWIRTSCHAFT 
HOCHSAUERLAND MBH, MESCHEDE 

 
Gemäß § 11 Absatz 3 Satz 2 des Gesellschafts-
vertrages der Gesellschaft für Abfallwirtschaft 
Hochsauerland mbH, Meschede i. V. m. § 53 Abs. 
1 der Kreisordnung NRW i. V. m. § 108 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c der Gemeindeordnung 
NRW wird der Jahresabschluss 2018 der Gesell-
schaft für Abfallwirtschaft Hochsauerland mbH 
und der Bestätigungsvermerk des mit der Prüfung 
beauftragten Wirtschaftsprüfers wie folgt bekannt 
gemacht: 
 
Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft 
für Abfallwirtschaft Hochsauerland mbH hat am 
01. Oktober 2019 den Jahresabschluss zum 31. 
Dezember 2018 mit einer Bilanzsumme von 
11.547.374,92 € und die Gewinn- und Verlust-
rechnung vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 
2018 mit einem Jahresüberschuss von 53.704,48 
€ mitsamt Lagebericht festgestellt. Der Jahres-
überschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes beauftragte Kanzlei ARTEMIS 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sundern, 
hat am 19. Juli 2019 folgenden uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄN-
GIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die GAH Gesellschaft für Abfallwirtschaft 
Hochsauerland mbH 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der GAH Gesell-
schaft für Abfallwirtschaft Hochsauerland mbH – 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der GAH Gesellschaft 
für Abfallwirtschaft Hochsauerland mbH für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. 
Dezember 2018 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragsla-
ge für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 
bis zum 31. Dezember 2018 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.   

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unterneh-
men unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für 
die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
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den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite-
ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat-
zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichen-
de geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen 
oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken 
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im Lagebericht, planen und füh-
ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf die-
se Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche fal-
sche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, 
da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Au-
ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die 
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-
teme der Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-
keit der von den gesetzlichen Vertretern dar-
gestellten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die An-
gemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese 
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Angaben unangemessen sind, unser jeweili-
ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünfti-
ge Ereignisse oder Gegebenheiten können je-
doch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Auf-
bau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-
telt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage der Gesellschaft. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen An-
nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Anga-
ben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeut-
same Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwa-
iger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen. 
 
Sundern, 19. Juli 2019 
 
ARTEMIS GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
gez. 
Stephan Gödde 
Wirtschaftsprüfer“ 
 
Der Jahresabschluss 2018 mit Lagebericht liegt 
bis zur Feststellung des folgenden Jahresab-
schlusses zur Einsichtnahme während der Öff-
nungszeiten auf der Zentralen Reststoffdeponie 
des Hochsauerlandkreises, Verwaltungsgebäude, 
Frielinghausen 2, 59872 Meschede, Zimmer 204 
aus. 

Meschede, 22. 01.2020 
 
gez. 
Reinhard Pape 
Geschäftsführer 
 

 

18 KRAFTLOSERKLÄRUNG DES SPAR-

KASSENBUCHES NR. 300661584 
 
Das von der Sparkasse Hochsauerland ausge-
stellte Sparkassenbuch Nr. 300661584 wird hier-
mit für kraftlos erklärt. 
 
Brilon, 21.01.2020 
 
Sparkasse Hochsauerland 
Der Vorstand 
 

 

19 KRAFTLOSERKLÄRUNG DES SPAR-

KASSENBUCHES NR. 300673282 
 
Das von der Sparkasse Hochsauerland ausge-
stellte Sparkassenbuch Nr. 300673282 wird hier-
mit für kraftlos erklärt. 
 
Brilon, 21.01.2020 
 
Sparkasse Hochsauerland 
Der Vorstand 
 


